
1. Zuwendungszweck
Der Sport in seiner Vielfalt ist ein gewichtiger
Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens für
alle Alters- und Bevölkerungsgruppierungen.
Dem Sport wird eine herausragende pädagogi-
sche, soziale und gesundheitsvorsorgende
Funktion zugeschrieben. Der Sport vermittelt
Werte, wie Fairness, Verantwortungsbewusst-
sein, Hilfsbereitschaft und Toleranz. Daher bie-
tet er ausgezeichnete Möglichkeiten zur Inte-
gration unterschiedlicher gesellschaftlicher
Gruppen. Für die Bürgerinnen und Bürger un-
serer Stadt wird es angesichts des stetig größer
werdenden Anteils an frei zur Verfügung ste-
hender Zeit immer wichtiger, Möglichkeiten
zur sinnvollen Freizeitbeschäftigung zu besit-
zen. Deshalb spielt der Sport in seinem gesam-
ten Spektrum für die Lebensqualität, die
Zwickau seinen Bürgern und Gästen bietet,
eine zentrale Rolle.  Die öffentliche Förderung
einer breiten Sportinfrastruktur und von
Sportaktivitäten für möglichst viele Menschen
sowohl im Breiten- als auch im Leistungssport
steigert diese Lebensqualität in Zwickau und
kann der Tendenz der Stadtumlandabwande-
rung entgegenwirken und sich auf die Stand-
ortwahl neu anzusiedelnder Unternehmen po-
sitiv auswirken. Durch Artikel 9 Abs. 1 des
Grundgesetzes („Alle Menschen haben das
Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden“)
wird dem Sport die Möglichkeit gegeben, sich
selbst zu organisieren und seine Angelegen-
heiten im Rahmen des Vereinsrechts zu regeln.
Der Zwickauer Stadtsportbund und seine in
diesem Verbund zusammengeschlossenen
Sportvereine erfüllen mit ihren Sportangebo-
ten wichtige Aufgaben der kommunalen Da-
seinsvorsorge. Durch den hohen Stellenwert
des Sports in unserer Gesellschaft gehört die
Sportförderung zu den wichtigsten kommuna-
len Aufgaben. Die Unterstützung des Sporttrei-
bens in der Stadt Zwickau nach dieser Sport-
förderrichtlinie soll Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen die Möglichkeit schaffen, sich
entsprechend ihrer Interessen und Fähigkeiten
in diesem wichtigen Freizeitbereich zu betäti-
gen. Jedem Sportverein, der die entsprechen-
den Fördervoraussetzungen erfüllt, kann di-
rekte und indirekte finanzielle Hilfe im
Rahmen der im Haushalt der Stadt Zwickau
zur Verfügung stehenden Mittel gewährt wer-
den. Ein Anspruch des Antragstellers auf Ge-
währung einer Zuwendung besteht nicht.

2. Gegenstand der Förderung
Aus der Gesamtheit der eingestellten Haus-
haltsmittel können Zuwendungen gewährt
werden für:
- den Aus-, Um- und Neubau sowie die

Unterhaltung von vereinseigenen bzw. an-
gemieteten Sportanlagen,

- die Anschaffung von vereinseigenen Sport-
und Pflegegeräten,

- Personalkosten der Sportvereine (z. B. ABM-
Kräfte, Platzwarte, Org.-Leiter, Techniker)

- Wettkampfkosten (u. a. Verpflegungs-, Über-
nachtungs- und Reisekosten, Startgebühren,
Nutzungsgebühren für Sportstätten) der
Teilnehmer an überregionalen und interna-
tionalen Meisterschaften, Turnieren und
Wettkämpfen,

- die Organisation und Durchführung von na-
tionalen und internationalen Sportveran-
staltungen,

- die Durchführung von Trainingslagern (Or-
ganisations- und Durchführungskosten),

- die Zusammenarbeit und den Austausch bei
Sportvergleichen mit den Partnerstädten
Zwickaus,

- Breitensportveranstaltungen, die dem Ziel
der Mitgliederwerbung dienen,

- eine Pauschalbezuschussung für Kinder, Ju-
gendliche und Erwachsene, die Mitglied der
Zwickauer Sportvereine sind,

- eine Pauschalbezuschussung für lizenzierte
Übungsleiter,

- die durch das Sportamt der Stadt Zwickau
organisierten öffentlichen Veranstaltungen
(Veranstaltungen im Bereich des Breiten-,
Leistungs- und Behindertensports, Auszeich-
nungsveranstaltungen),

3. Zuwendungsempfänger
Eingetragene Sportvereine, die ihren Sitz in
der Stadt Zwickau haben und eine Mitglied-
schaft im Stadtsportbund Zwickau sowie im
Landessportbund Sachsen besitzen. Der Punkt
6.2 bleibt davon unberührt.

4. Zuwendungsvoraussetzungen
Die beantragenden Vereine müssen im Ver-
einsregister des Amtsgerichtes Zwickau einge-
tragen sein sowie einen gültigen Freistellungs-
bescheid des Finanzamtes besitzen, der im
Sportamt vorliegt.
Der Verein muss einen monatlichen Mitglieds-
beitrag von mindestens 3,- Euro pro erwachse-
nem Mitglied erheben. Bei der Beantragung
von Zuwendungen bei Baumaßnahmen ist ein
Mitgliedsbeitrag von mindestens 6,- Euro
nachzuweisen. Baumaßnahmen des Vereins
können nur gefördert werden, wenn das zu 
bebauende Grundstück entweder Eigentum 
des Vereins ist oder ein langfristiger Miet- 
bzw. Pachtvertrag (Vertragsdauer mindestens
10 Jahre) über die betreffende Sportstätte mit
der Stadtverwaltung Zwickau oder einem an-
deren Träger besteht. Bei Investitionen hat der
Verein durch ein Projekt und ein Finanzie-
rungsmodell nachzuweisen, dass das Vorhaben
für ihn finanziell tragbar ist und er zukünftig
die Folgekosten aus Eigenmitteln übernimmt.
Neben dem notwendigen Eigenanteil sind ent-
sprechende Fördermöglichkeiten des Freistaa-
tes Sachsen, des Landessportbundes Sachsen
bzw. der Landesfachverbände zur Finanzierung
der Gesamtkosten auszuschöpfen. 
Nicht gefördert werden Maßnahmen von ge-
werbsmäßig betriebenen Freizeiteinrichtungen.

5. Zuwendungsart
Als Zuwendungsart wird grundsätzlich die
Projektförderung in Form der Anteilsfinanzie-
rung zur Anwendung gebracht.

6. Finanzierungsart
6.1. Die Förderung erfolgt als Anteilsfinan-
zierung der zuwendungsfähigen Ausgaben
für:
- Aus-, Um- und Neubaumaßnahmen in Höhe

bis zu 50 v. H., jedoch höchstens 25.000,-
Euro,

- Anschaffung von vereinseigenen Sport- und
Pflegegeräten in Höhe bis zu 50 v. H., je-
doch höchstens 5.000,- Euro,

- Personalkosten in Höhe bis zu 33 v. H., je-
doch höchstens 7.500,- Euro pro Jahr,

- Wettkampfkosten in Höhe bis zu 33 v. H.,
jedoch höchstens 7.500,- Euro,

- Organisationskosten zur Durchführung von
nationalen und internationalen Sportveran-
staltungen bis zu 50 v. H., jedoch höchstens
5.000,- Euro,

- Kosten für die Durchführung von Trainings-
lagern bis zu 33 v. H., jedoch höchstens
5.000,- Euro

- Kosten für Sportvergleiche mit den Partner-
städten Zwickaus bis zu 50 v. H., jedoch
höchstens 2.500,- Euro,

- Breitensportveranstaltungen bis zu 50 v. H.,
jedoch höchstens 2.500,- Euro,

- Vereins- und Übungsleiterpauschale werden

jährlich durch den Kultur- und Bildungsaus-
schuss festgelegt,

- Organisations- und Durchführungskosten
für Veranstaltungen des Sportamtes in Höhe
bis zu 100 v. H., jedoch höchstens 5.000,-
Euro.

6.2. Die Nutzung der kommunalen Sport-
und Badeanlagen wird wie folgt geregelt: 
Allen dem Stadtsportbund Zwickau ange-
schlossenen Vereinen, die die Kriterien der
Punkte 3 und 4 der Sportförderrichtlinie er-
füllen, stehen auf entsprechende Antragstel-
lung beim Sportamt, die Sportstätten der
Stadt Zwickau zur Verfügung.
Für Kinder- und Jugendsportgruppen der
Sportvereine der Stadt Zwickau ist die Nut-
zung unentgeltlich.
Erwachsenengruppen von Sportvereinen so-
wie öffentliche und freie Träger der Jugend-
und Sozialarbeit haben für eine Trainingsein-
heit von 90 Minuten nachfolgende Entgelte
zu entrichten:
a) Sporthallen
Kleinsporthallen bis 200 m2 5,00 Euro
Schulsporthallen bis 800 m2 6,00 Euro
Großsporthallen über 800 m2 8,00 Euro
pro Kegelbahn 5,00 Euro
b) Sportplätze
Kleinspielfelder (bis 2000 m2)
ohne Beleuchtung 3,00 Euro
Kleinspielfelder mit Beleuchtung 4,00 Euro
Großspielfelder (über 2000 m2)
ohne Beleuchtung 5,00 Euro
Großspielfelder mit Beleuchtung 8,00 Euro
c) Schwimmhallen
pro Schwimmbahn (25 x 2 m) 2,00 Euro
Lehrschwimmbecken 
Pestalozzigymnasium 4,00 Euro
d) Sondersportanlagen
Minigolfanlage Mosel und 
Eisbahn Uhdestraße 5,00 Euro

6.3. Überlassung von städtischen Sportanla-
gen an Vereine des Stadtsportbundes mittels
Miet-, Pacht- bzw. Erbpachtverträgen
Die Übergabe von Sportanlagen durch die
Stadt Zwickau stärkt die Eigenverantwortung
der Vereine und erhöht deren Rechte und
Pflichten für ihre Sportstätte. 
Die Sportanlagen entwickeln sich zum Mittel-
punkt des Vereinslebens, weil sich die Mit-
glieder mit den eigenen Anlagen besser iden-
tifizieren und sich daher mehr engagieren.
Durch dieses ehrenamtliche Engagement der
Vereinsmitglieder wird die bürgerschaftliche
Selbstverwaltung im Bereich des Sports nach-
haltig gestärkt.

6.3.1. Miet- bzw. Pachtverträge
Die Sportstätten der Stadt Zwickau können
an interessierte Turn- und Sportvereine zur
selbstverantwortlichen Nutzung vermietet
bzw. verpachtet werden (Vertragsdauer min-
destens 10 Jahre). 
Der Mietzins beträgt 0,10 Euro/m2 jedoch
mindestens 50,- Euro im Monat für Flächen,
die für die sportliche Tätigkeit genutzt wer-
den. Die anfallenden Neben- und Betriebsko-
sten für diese Anlage trägt der betreffende
Verein gemäß Anlage 3 zu § 27 der zweiten
Berechnungsverordnung in der Neufassung
vom 12.10.1990.

6.3.2. Erbbaurechtsverträge
Zur dinglichen Sicherung von Baudarlehen
kann der Verein auf städtischen Grundstücken
ein Erbbaurecht an den zur Überbauung und
sportlichen Nutzung vorgesehenen Flächen
eingeräumt werden. Der Erbbauzins wird vom
Liegenschaftsamt festgesetzt.

7. Form der Zuwendungen
Zuwendungen werden grundsätzlich nur als
Zuschuss nach Vorlage der vollständigen Ver-
wendungsnachweise gezahlt.

8. Bemessungsgrundlage
Die Bemessung der Höhe der Zuwendung er-
folgt im Rahmen der zur Verfügung stehenden
Haushaltsmittel.
In die jeweiligen Jahreshaushaltspläne des
Sportamtes der Stadt Zwickau werden für die
direkte Sportförderung anhand der durch den
Stadtsportbund Zwickau und den Landes-
sportbund Sachsen schriftlich bestätigten
Mitgliederzahlen folgende Haushaltsansätze
eingestellt:
- Verwaltungshaushalt:

20,- Euro pro Mitglied
- Vermögenshaushalt:

10,- Euro pro Mitglied für Baumaßnahmen
2,50 Euro pro Mitglied für Anschaffung
von Sport- und Pflegegeräten.

9. Sonstige Zuwendungsbestimmungen
Die Verwendung der Zuwendung ist bis spä-
testens 4 Wochen nach Durchführung der
Maßnahme durch den Zuwendungsempfänger
im Sportamt nachzuweisen.
Später eingehende Verwendungsnachweise
finden keine Berücksichtigung.

10. Verfahren.
10.1. Antragsverfahren
Anträge auf Zuwendungen sind von den Ver-
einen entsprechend der vom Sportamt vorge-
gebenen Formblätter zu stellen.
Der Antragsteller hat dabei die Notwendigkeit
und Angemessenheit der Zuwendung durch
glaubhafte Angaben in Form eines detaillier-
ten Ausgaben- und Finanzierungsplanes zu
begründen. Zuwendungsanträge können je-
derzeit im Verlaufe des Haushaltsjahres, je-
doch spätestens 4 Wochen vor Maßnahmebe-
ginn, im Sportamt gestellt werden.

10.2. Bewilligungsverfahren
Die durch das Sportamt eingesetzte Kommis-
sion zur Bewilligung von Sportfördermitteln,
in der Zusammensetzung: 
- Sportamtsleiter
- Sachgebietsleiter Sport
- Präsident des Stadtsportbundes
- Geschäftsführer des Stadtsportbundes
- Schulsportkoordinator
gibt Empfehlungen zu den vorliegenden Zu-
wendungsanträgen ab.
Die Entscheidung erfolgt entsprechend den
Vorschriften der jeweils gültigen Hauptsat-
zung.
Zuwendungen werden durch schriftlichen Zu-
wendungsbescheid dem Antragsteller bewilligt.

10.3. Anforderungs- und Auszahlungsver-
fahren/Verwendungsnachweis
Die Auszahlung der Zuwendungen erfolgt
unmittelbar nach fristgemäßer Vorlage der
Verwendungsnachweise auf entsprechenden
Formblättern und Beifügung der Originalbe-
lege beim Sportamt. Das Sportamt überprüft
den Verwendungsnachweis in sachlicher und
rechnerischer  Form. Die Originalbelege wer-
den nach Überprüfung an den Verein zurück
gegeben. Bei nicht zweckgerechter Verwen-
dung der Fördermittel und bei Verstoß gegen
bestimmte Auflagen wird die Zuwendung
widerrufen!

11. In-Kraft-Treten
Die Sportförderrichtlinie tritt zum 1. Januar
2003 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Sportför-
derrichtlinie vom 23. März 1998 außer Kraft.
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